
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/6/28 93/04/0034
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1994

Index

24/01 Strafgesetzbuch

50/01 Gewerbeordnung
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Norm

ASVG §114;

GewO 1973 §13 Abs1 Z1;

GewO 1973 §13 Abs7;

GewO 1973 §25 Abs1 Z1;

StGB §146;

StGB §147;

Rechtssatz

Im Hinblick auf die den Straftaten gemäß § 146 StGB iVm § 147 StGB und § 114 ASVG zugrundeliegende Vorgangsweise

ist auf ein Persönlichkeitsbild des handelsrechtlichen Geschäftsführers der Antragstellerin zu schließen, das die

Begehung gleicher oder ähnlicher Straftaten bei Ausübung des Gewerbes befürchten läßt (Hinweis: E 25.9.1990,

90/04/0021), dies insbesonders unter Berücksichtigung der Eigenart des von der Antragstellerin angestrebten

Gewerbes der Immobilienmakler (Hinweis: E 21.11.1973, 1763/72).
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